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Regeste

Regeste Führerausweisentzug; analoge Anwendung von Art. 68 StGB auf
Administrativmassnahmen. 1. Auf das Verfahren vor den kantonalen Instanzen kommt
nicht das VwVG, sondern das kant. Verfahrensrecht zur Anwendung (E. 2). 2. Art. 68 Ziff.
2 StGB ist bei der Festsetzung der Dauer von Führerausweisentzügen analog anzuwenden;
eine "Zusatzmassnahme" ist anzuordnen, wenn die neue Verkehrsregelverletzung vor der
erstinstanzlichen Entzugsverfügung begangen und allfällige Beschwerden später von der
Rechtsmittelinstanz abgewiesen wurden. Sind die massgeblichen Widerhandlungen gegen
die Strassenverkehrsgesetzgebung teilweise vor bzw. nach einem früheren erstinstanzlichen
Ausweisentzug begangen worden, so kommt nur eine "Gesamtmassnahme" in Betracht; für
die Verkehrsregelverletzung, welche zeitlich nach der früheren Massnahmeverfügung liegt,
darf dabei die geltende Mindestentzugsdauer nicht unterschritten werden (E. 3).

Regeste Retrait de permis; application par analogie de l'art. 68 CP aux mesures
administratives. 1. C'est le droit de procédure cantonal et non la PA qui est appliqué devant
les instances cantonales (consid. 2). 2. L'art. 68 ch. 2 CP doit être appliqué par analogie lors
de la fixation de la durée du retrait de permis; il convient de prononcer une "mesure
additionnelle" lorsque la nouvelle infraction aux règles de la circulation a été commise
avant le retrait de permis ordonné en première instance et que d'éventuels recours aient été
rejetés plus tard par l'autorité compétente. En revanche, si les infractions aux règles de la
circulation routière en cause sont intervenues en partie avant, en partie après le retrait de
permis prononcé en première instance, c'est une "mesure d'ensemble" qui doit entrer en
considération; s'agissant des infractions à la législation routière qui ont été commises
postérieurement à la première mesure, la durée minimum du retrait ne peut être réduite
(consid. 3).

Regesto Revoca della licenza di condurre; applicazione analogica dell'art. 68 CP ai
provvedimenti amministrativi. 1. Dinanzi alle autorità cantonali non si applica la PA, bensì
il diritto di procedura cantonale (consid. 2). 2. L'art. 68 n. 2 CP è applicabile per analogia
per determinare la durata della revoca di una licenza di condurre; dev'essere adottato un
"provvedimento complementare" laddove la nuova infrazione alle norme della circolazione
stradale sia stata commessa anteriormente alla revoca ordinata in prima istanza ed eventuali
gravami siano stati in seguito respinti dall'autorità di ricorso. Se invece le infrazioni alle
norme della circolazione stradale in questione siano intervenute in parte anteriormente e in
parte posteriormente alla revoca pronunciata in prima istanza, deve entrare in
considerazione un "provvedimento unico"; per le infrazioni alle norme della circolazione
stradale commesse dopo il primo provvedimento, la durata minima della revoca non può
comunque essere ridotta (consid. 3).

Erwägungen



E. 1
Die Vorinstanz begründete die Herabsetzung der erstinstanzlich verfügten Massnahmedauer
von sechs Monaten auf zwei Monate mit der sinngemässen Anwendung von Art. 68 Ziff. 2
StGB . Ohne weitere Begründung hielt sie sowohl für den Vorfall vom 15. Oktober 1984 als
auch für jenen vom 11. Januar 1985 die Voraussetzungen für eine "Zusatzstrafe" als
gegeben. Das Bundesamt für Polizeiwesen macht im wesentlichen geltend, die Vorinstanz
verkenne, dass Art. 68 Ziff. 2 StGB nur auf den Vorfall vom 15. Oktober 1984 zur
Anwendung komme, nicht aber auf denjenigen vom 11. Januar 1985; da die Widerhandlung
vom 11. Januar 1985 nach dem erstinstanzlich am 22. Oktober 1984 angeordneten und
später von der Rekurskommission bestätigten Führerausweisentzug begangen worden sei,
müsse ein Warnungsentzug im Sinne einer "Gesamtstrafe" verfügt werden; dabei sei von
der gesetzlichen Mindestentzugsdauer von sechs Monaten auszugehen. Der
Beschwerdegegner wendet gegen die Auffassung des BAP zur Hauptsache nur ein, sie gehe
zu Unrecht davon aus, er habe sich am 11. Januar 1985 des Fahrens trotz entzogenem
Führerausweis schuldig gemacht; da mit Bezug auf den Vorfall vom 15. Oktober 1984
unbestrittenermassen nur eine "Zusatzmassnahme" in Frage komme, seien die Behörden
nicht an die Mindestentzugsdauer gebunden.

E. 2
Soweit der Beschwerdegegner unter Hinweis auf Art. 39 VwVG behauptet, der gegen die
Verfügung vom 22. Oktober 1984 bei der Rekurskommission eingereichten Beschwerde sei
aufschiebende Wirkung zugekommen, geht er fehl. Zum einen kommt auf das Verfahren
vor den kantonalen Instanzen nicht das VwVG, sondern das kantonale Verfahrensrecht zur
Anwendung (vgl. RDAF 1983 S. 359). Zum andern wurde einer allfälligen Beschwerde in
der Entzugsverfügung vom 22. Oktober 1984 in Anwendung von Art. 33 VRPG/BE die
aufschiebende Wirkung entzogen. Dass der Beschwerdegegner bei der Rekurskommission
um Aufhebung dieser Anordnung nachgesucht hätte, macht er selbst nicht geltend; er wurde
denn auch von den zuständigen Gerichten wegen Fahrens am 11. Januar 1985 trotz
entzogenem Führerausweis rechtskräftig verurteilt.

E. 3
Die Kritik des BAP am angefochtenen Entscheid richtet sich zu Recht nicht gegen die
analoge Anwendung von Art. 68 StGB bei der BGE 113 Ib 53 S. 56 Bemessung der Dauer
von Administrativmassnahmen. Wie das Bundesgericht in BGE 108 Ib 259 /60 ausführte,
ist bei Verwirklichung mehrerer Entzugsgründe durch eine Handlung die
Konkurrenzbestimmung des Strafrechts sinngemäss anzuwenden; dasselbe gilt für den Fall,
wo durch mehrere Handlungen mehrere Entzugsgründe gesetzt werden bzw. die zu
beurteilenden Handlungen noch vor Erlass einer früheren Entzugsverfügung begangen
wurden. Die Vorinstanz trifft jedoch der Vorwurf, von einer bundesrechtswidrigen
Auslegung von Art. 68 Abs. 2 StGB ausgegangen zu sein. Entgegen ihrer Ansicht kommt
auf den Zeitpunkt der Rechtskraft nichts an. Zu einer Zusatzstrafe im Sinne dieser
Bestimmung ist der Täter zu verurteilen, wenn er die neue Tat vor der Urteilsfällung
begangen hat, unter der Voraussetzung, dass das Urteil später (z.B. nach durchgeführtem
Rechtsmittelverfahren) rechtskräftig wird (BGE BGE 102 IV 244 , BGE 109 IV 88 /89). In
Fällen, in denen ein nach der Urteilsfällung verübtes Delikt mit Straftaten zusammentrifft,
die vor der Urteilsfällung begangen wurden, ist nicht eine Zusatz-, sondern eine
Gesamtstrafe auszufällen ( BGE 109 IV 88 /89). Übertragen auf den Warnungsentzug
bedeutet dies, dass eine "Zusatz"-Massnahme nur anzuordnen ist, wenn die neuen



Verkehrsregelverletzungen vor der erstinstanzlichen Entzugsverfügung begangen und
allfällige Beschwerden später von den Rechtsmittelinstanzen abgewiesen wurden. In
concreto ordnete das Strassenverkehrsamt den Führerausweisentzug erstinstanzlich am 22.
Oktober 1984 an; diese Verfügung wurde mit Entscheid der Rekurskommission vom 24.
März 1986 bestätigt. Die Anordnung einer "Zusatz"-Massnahme mit Bezug auf den Vorfall
vom 11. Januar 1985 war somit ausgeschlossen. Unter diesen Umständen war die
Vorinstanz an die in Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG vorgeschriebene Mindestentzugsdauer von
sechs Monaten gebunden. Daran ändert nichts, dass gleichzeitig auch über die Anordnung
einer Verwaltungsmassnahme für eine vor dem 22. Oktober 1984 liegende
Verkehrsregelverletzung zu entscheiden war; im Rahmen einer Gesamtbeurteilung konnte
dem Umstand Rechnung getragen werden, dass diese Widerhandlung noch vor der ersten
Entzugsverfügung begangen worden war und, für sich allein beurteilt, nur Anlass für eine
"Zusatz"-Massnahme gegeben hätte.

E. 4
Der vorinstanzliche Entscheid erweist sich demnach insoweit als bundesrechtswidrig und
ist deshalb aufzuheben. Da das Bundesamt für BGE 113 Ib 53 S. 57 Polizeiwesen -
entsprechend der erstinstanzlichen Verfügung vom 4. August 1986 - keinen über die
gesetzliche Minimaldauer hinausgehenden Warnungsentzug beantragt hat und im übrigen
eine solche Entzugsdauer auch angemessen erscheint, kann das Bundesgericht auf eine
Rückweisung an die Vorinstanz verzichten und selbst den Ausweisentzug von sechs
Monaten anordnen ( Art. 114 Abs. 2 OG ).
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